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Sachverhalt: 
 
Die Gemeinde Grünkraut hat zum 01.01.2019 auf das Neue Kommunale Haushalts- und 
Rechnungswesen (NKHR) umgestellt und gleichzeitig das neue Programm „INFOMA“ vom 
kommunalen Rechenzentrum ITEOS dazu eingeführt. Nach dem gemeinsamen Haushaltsplan 
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird auch für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wieder ein 
Doppelhaushalt aufgestellt.   
Im Hinblick auf bedeutende Investitionen der Gemeinde in den kommenden Jahren wird die 
Gemeinde Grünkraut in Zukunft auf Zuschüsse (z.B. aus dem Ausgleichsstock) und 
Kreditaufnahmen angewiesen sein.  
 
Der Entwurf des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 und der Finanzplanung 
für die Jahre 2023, 2024 und 2025 wurde den Mitgliedern des Gemeinderats in der öffentlichen 
Sitzung des Gemeinderates am 22.06.2021 vorgestellt. In der Sitzung am 13.07.2021 wurden 
dem Gemeinderat Ergänzungen und Änderungen gegenüber dem Entwurf vom 22.06.2021 
erläutert.  
 
1. Grundlagen des Haushalts  
 
Fläche des Gemeindegebietes 
Die Gemeinde Grünkraut hat eine Gesamtfläche von 1.716 ha. 

 
Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde  
nach der vorläufigen Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2020:  3.196   

 
Steuerkraftsumme der Gemeinde Grünkraut 2021u. 2022  
 
2021 
Schlüsselzuweisungen 2021 
a) Bedarfsmesszahl   4.637.716 € 
b) Steuerkraftmesszahl   4.512.963 € 
c) Schlüsselzahl                  124.753 € 
d) Sockelgarantiebetrag   2.782.629 € 
Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2021 
Insgesamt:  4.691.975 €  je Einwohner: 1.468,08 € 
 
 
 



 
2022 
Schlüsselzuweisungen 2022 
a) Bedarfsmesszahl   4.528.320 € 
b) Steuerkraftmesszahl   4.376.259 € 
c) Schlüsselzahl                  187.307 € 
d) Sockelgarantiebetrag  2.786.304 € 
Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2022 
Insgesamt:  4.602.824 €  je Einwohner:    1.438,38 € 

 
Finanzsituation der Gemeinde Grünkraut am 01.01.2021 
Zum 01.01.2021 beträgt die Summe der Bankguthaben und der Barkasse der Gemeinde 
Grünkraut:           1.917.659,15 €. 
 
Zum 01.01.2021 beträgt der Stand der Kredite der Gemeinde Grünkraut:        30.000,00 €. 
 
 
2. Ergebnishaushalt  

Im Ergebnishaushalt wurden für die Jahre 2021 bis 2025 alle Erträge und Aufwendungen in den 
einzelnen Kostenstellen aufgenommen. Die Grundlage dazu waren die entsprechenden 
Rechnungsergebnisse der Vorjahre, die Anmeldungen für den Haushaltsplan und die bisherigen 
Buchungen des Jahres 2021.  

Der Haushaltsplan für die Jahre 2021 und 2022 beinhaltet die seit dem Jahr 2017 unveränderten 
Realsteuerhebesätze  

Grundsteuer A: (für land-u. forstwirtschaftliche Betriebe): 320% 
Grundsteuer B: (für Grundstücke):    320% 
Gewerbesteuer:       340% 

Auch die Finanzplanung im Ergebnishaushalt geht für die Jahre 2023 bis 2025 von diesen 
Hebesätzen aus.  

Nach den aktuellen Gewerbesteuervorauszahlungen wird im Ergebnishaushalt die Summe der 
Einnahmen aus Gewerbesteuer für das Jahr 2021 mit 1.600.000 € eingeplant. Für das Jahr 2022 
sind es 2.000.000 €. Für die Jahre 2023, 2024 und 2025 wird in der Finanzplanung jeweils von 
2.200.000 € ausgegangen. Mit einem prognostizierten Ansatz von 1.600.000 € im Jahr 2021 und 
2.000.000 € im Jahr 2022 macht die Gewerbesteuer ca. 35 % der gesamten Steuern und ähnliche 
Abgaben im Jahr 2021 aus. Im Jahr 2022 sind es fast 40%. Nach dem Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer ist sie die zweitgrößte Position der Ertragsart Steuern und ähnliche Abgaben. 

Das Rechnungsergebnis des Jahres 2018 war bei 2.904.700 €. In den Jahren 2019 und 2020 war 
der Haushaltsplanansatz für die Gewerbesteuer jeweils bei 2.500.000 €. Das vorläufige 
Rechnungsergebnis für das Jahr 2019 geht von 2.810.913 € aus. Bedingt durch die Corona-
Pandemie beläuft sich das vorläufige Rechnungsergebnis für das Jahr 2020 nur auf 1.674.586 €. 
Dazu kommt jedoch eine Ausgleichzahlung des Landes zur Kompensation des Rückgangs der 
Gewerbesteuer in Höhe von 635.025,60 €, die am 29.10.2020 bei der Gemeinde eingegangen ist.    

 
Die Gemeinde Grünkraut erhält im Jahr 2021 einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 
Höhe von 2.017.200 € und im Jahr 2022 voraussichtlich 2.107.600 €.  

 

 



 
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 1.546.900 € (2021) 
bzw. 1.854.000 € (2022). Zu dieser deutlichen Steigerung kommt es durch die zusätzlichen 
Mitarbeiter aus Bodnegg für den gemeinsamen Bauhof, deren Personalkosten ab dem Start des 
gemeinsamen Bauhofs zum 01.09.2021 ebenfalls im Haushaltsplan der Gemeinde Grünkraut 
aufgenommen sind. Diesen Kosten steht allerdings auch eine geplante Erstattung für die anteiligen 
Kosten des gemeinsamen Bauhofes durch die Gemeinde Bodnegg gegenüber. Die 
Personalaufwendungen der Gemeinde Grünkraut waren im Haushaltsplan 2020 mit insgesamt 
1.532.900 € eingeplant. 

Der Haushaltsplan sieht für das Jahr 2021 im Ergebnishaushalt als ordentliches Ergebnis einen 
Fehlbetrag von 889.500 € vor, im Jahr 2022 ist hier ein Fehlbetrag von 399.900 € enthalten.  

Bei der Beurteilung der Fehlbeträge ist zu berücksichtigen, dass sich im NKHR die 
Abschreibungen als Aufwand negativ auf das Ergebnis auswirken. Im Jahr 2021 sind 
Abschreibungen in Höhe von 913.500 € und in 2022 Abschreibungen in Höhe von 969.000 € im 
Ergebnishaushalt des Haushaltsplans enthalten  

Dieses negative Ergebnis kann längstens 3 Jahre vorgetragen werden, bis es durch ein positives 
Ergebnis der Folgejahre ausgeglichen wird. Die negativen Ergebnisse in Höhe von 889.500 € 
und 399.900 € aus den Jahren 2021 und 2022 können nach der Finanzplanung durch die 
positiven Ergebnisse der Jahre 2023 und 2024 in Höhe von 985.400 € und 344.400 € 
ausgeglichen werden. Trotzdem muss weiterhin laufend eine kritische Betrachtung der von der 
Gemeinde zu tätigenden Aufwendungen und zu erzielenden Erträge sowie eine Aufgabenkritik 
durch die Verwaltung und den Gemeinderat erfolgen. 
 
Im Einzelnen wird auf den Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 u. 2022 verwiesen.  

 
3. Investitionen der Gemeinde Grünkraut 2021-2025 

Die Investitionen der Gemeinde Grünkraut für die Jahre 2021 bis 2025 wurden in den 
Haushaltsplan und Finanzplan aufgenommen. Die vom Gemeinderat gegenüber der Einbringung 
des Haushalts gewünschten Änderungen bei den Investitionen der Gemeinde wurden im 
Investitionsprogramm und im Haushaltsplan berücksichtigt.  

Im Einzelnen wird auf den Vorbericht zum Haushaltsplan verwiesen, in dem alle Investitionen in 
Einnahmen und Ausgaben aufgeführt, und die wichtigsten Investitionen erläutert sind. 
 
Im Haushaltsplan 2021/2022 und im Finanzplan 2023 bis 2025 liegt ein Schwerpunkt beim 
Grunderwerb für künftige Baugebiete und das geplante Gewerbegebiet Gullen VII. Neben dem 
Grunderwerb sind im Haushaltsplan die Erschließung des Baugebiets Buchenstraße und des 
Gewerbegebiets Gullen VII, einschließlich der Vermarktung eines Teils der entstehenden Bau- u. 
Gewerbegrundstücke enthalten. 

Zur Finanzierung des Grunderwerbs, der zur Realisierung der vom Gemeinderat bereits 
beschlossenen baulichen Entwicklung der Gemeinde notwendig ist, wurde in den Haushaltsplan 
2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.350.000 € aufgenommen. Für einen weiteren 
Grunderwerb, der für ein geplantes Baugebiet erfolgt, ist im Jahr 2023 ein Kredit in Höhe von 
750.000 € enthalten. Dieser kann jedoch bereits im Jahr 2024 wieder getilgt werden. 

Die Gemeinde Grünkraut beteiligt sich mit dem Betrag von 1.350.000,00 Euro an der Kommunalen 
Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co KG. Die Beteiligung wird in voller Höhe über einen 
Kommunalkredit finanziert 
 



 
Für bereits abgeschlossene Verträge zum Grunderwerb sind in den Haushaltsplan 2021 
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 487.000 € aufzunehmen. Für den Abschluss eines 
Vertrags zum Kauf des neuen Feuerwehrfahrzeuges sind in den Haushaltsplan 2021 
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 100.000 € für die Jahre 2022 un2 2023 
aufzunehmen.  

 
4. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021-2025 

Zur Finanzierung des Erwerbs von Grundstücken und der Beteiligung sind im Haushaltsplan 2021 
und 2022 sowie im Finanzplan im Jahr 2023, wie unter Ziffer 3 aufgeführt, Kredite in Höhe von 
insgesamt 4.450.000 € eingeplant. Davon werden in den Jahren 2024 und 2025 insgesamt 
2.100.000 € wieder getilgt.  

 
Aufgrund der o.g. Kredite für die Finanzierung der Investitionen sind zur Sicherstellung der 
Liquidität keine zusätzlichen Kassenkredite notwendig. 

 
5. Beteiligungen der Gemeinde Grünkraut 

Der Beteiligungsbericht der Gemeinde Grünkraut zum 31.12.2020 gem. § 105 Abs. 2 
Gemeindeordnung (GemO) ist als Anlage 2 beigefügt.  
 

 
6. Haushaltssatzung 

 
 

Gemeinde Grünkraut 
Landkreis Ravensburg 

Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021und 2022 
 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt 
 
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen 
 

 2021 2022 
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 

 

7.470.800 € 8.343.300 € 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 

 

8.360.300 € 8.743.200 € 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 

von 

-889.500 € -399.900 € 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 

 

0 € 0 € 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 

 

0 € 0 € 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 

 

0 € 0 € 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 

 

-889.500 € -399.900 € 

 



 
 
 
 
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 
 

2  2021 2022 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-

tätigkeit von 

7.348.200 € 8.201.000 € 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-

tätigkeit von 

 

7.446.800 € 7.774.200 € 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 

(Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

 

-98.900 € 426.800 € 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 

 

736.000 € 2.594.000 € 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 

 

-5.530.700 € -3.407.100 € 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 

Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 

4.794.700 € -813.100 € 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 

(Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

-4.893.300 € -386.300 € 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 

 

3.700.000 € 0 € 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 

 

0 € 0 € 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 

Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 

3.700.000 € 0 € 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands, 

Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 

-1.193.300 € -386.300 € 

 
 

§ 2 Kreditermächtigung 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  

2021   2022 
      3.700.000 €        0 € 

 
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die 
künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt 
auf 

2021   2022 
         687.000 €        0 € 

 
 

§ 4 Kassenkredite 
 



 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf          2021   2022 

      1.672.060 €       1.748.640 € 
 

§ 5 Steuersätze 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt für die Haushaltsjahre 2021 u. 2022 
 

1. für die Grundsteuer 

1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf           320 v. H. 

2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf               320 v. H. 

der Steuermessbeträge; 
 

2. für die Gewerbesteuer auf                 340 v. H. 

der Steuermessbeträge. 
 
 
 

Anlagen:  
Anlage 1 Haushaltsplan 2021/2022 mit Finanzplan 2023,2024,2025 
Anlage 2  Beteiligungsbericht zum 31.12.2020 

 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Der vorliegenden Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021und 
2022 wird zugestimmt. 

2. Dem Stellenplan für die Jahre 2021 und 2022 wird zugestimmt 
3. Der mehrjährige Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2025 wird 

wie vorliegend beschlossen. 
4. Der Beteiligungsbericht zum 31.12.2020 wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 


